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Ablauf Logopädische Massnahmen Sekundarstufe I und Integrative Sonderschulung (InSo)1  

 

Abklärung / Kontrolle 

Die logopädische Abklärung bzw. Kontrolle erfolgt ohne vorherigen Antrag an das Amt für Volksschulen 
(AVS). Abklärungs- und Kontrolllektionen werden zusammen mit den Therapielektionen nach den üblichen 
Modalitäten semesterweise mit dem AVS abgerechnet.  

Wenn nach der Abklärung oder der Kontrolle keine logopädische Therapie indiziert ist, werden die Abklä-
rungs- und Kontrolllektionen separat nach den üblichen Modalitäten semesterweise mit dem AVS abgerech-
net. 

Aufwändige Antrags- und Bewilligungsverfahren für Abklärungs- und Kontrolllektionen entfallen. 

Therapie 

Antrag Sek I / InSo  Verlängerungsantrag InSo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Der Logopädische Dienst reicht Antrag 
auf logopädische Therapie beim AVS 
ein. Gleiches Formular für Sek l und 
InSo. 

Fachkonvent 
Prüfung der Möglichkeit für die Integrative Son-
derschulung und der Unterstützungsmassnahmen 
inkl. Weiterführung der Logopädie. Logopädin / 
Logopäde gibt zuhanden des Fachkonvents eine 
Empfehlung ab oder nimmt daran teil. 

Das AVS prüft den Antrag und stellt 
folgende Verfügung aus:  

InSo: maximal 2 Wochenlektionen bis 

zum Ablauf der aktuellen Sonder-
schulverfügung. 

Sek I: maximal 2 Wochenlektionen bis 
zum Ende der Sekundarstufe I. 

Abrechnung der Therapie  

4 Lektionen Abklärungs- oder Kontrolllektionen werden zusammen mit den Therapielektionen nach den 
üblichen Modalitäten semesterweise mit dem AVS abgerechnet.  

Separate Abrechnung Abklärungs- und Kontrolllektionen nur wenn keine Therapie erfolgt. 

InSo - Therapielektionen werden nicht übertragen – mit Ablauf der Sonderschulverfügung sind sie neu zu 
beantragen.   

Der Logopädische Dienst reicht einen Verlänge-
rungsantrag auf logopädische Therapie beim AVS 
ein. 

Die Schulleitung der Regelschule informiert den 
LD über die Weiterführung der Logopädie. 

Das AVS prüft den Antrag gestützt auf den Fach-
konventsentscheid und allenfalls eine Zusatzex-
pertise und stellt eine Verfügung für maximal 2 
Wochenlektionen bis zum Ablauf der aktuellen 
Sonderschulverfügung aus. 


